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Preisblatt und Preisanpassungsklauseln 

zum Wärmeliefervertrag der Stadtwerke Bad Waldsee GmbH 
 
 
 
Preisänderungen gemäß diesem Preisblatt erfolgen gemäß der allgemeinen Kostenentwick-
lung erstmals zum Betriebsstart des Wärmenetzes der Stadtwerke Bad Waldsee GmbH. 
 
 
 
1. Preisänderungen 

Die Wärmepreise werden zum 01.01. eines jeden Jahres auf der Grundlage des § 4 Absatz (1) 
Satz 2 des Wärmeliefervertrages angepasst. 

Die Summanden in Klammern der Preisanpassungsklauseln und die Summe werden hierbei auf 
vier Nachkommastellen errechnet. Die sich aus der Preisänderung ergebenden neuen Preise wer-
den kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet. 

a) Änderung des Grundpreises gemäß § 4 Absatz (1) 

Der neue Grundpreis wird anhand der nachfolgenden Formel ermittelt: 

GPneu = GP0 (0,4 I/I0 + 0,6 L/L0) 

b) Änderung des Arbeitspreises gemäß § 4 Absatz (1) 

Der neue Arbeitspreis wird anhand der nachfolgenden Formel berechnet: 

APneu = AP0 * (0,6 *(0,7 EG/EG0 + 0,3 I/I0) + 0,40 * W/W0 ) 

c)  Formelzeichen, Basiswerte und Preisführungsgrößen (Indizes) 

Die unter Buchstaben a) und b) verwendeten Formelzeichen und Indizes bedeuten: 

GPneu: neuer Grundpreis  

GP0: Basis-Grundpreis per 01.01.2024 wie nachfolgend aufgeführt: 

Basis-Grundpreis für die vertraglich festgelegte höchste Wärmeleistung in Höhe von netto 
34,46 € je kW und Jahr 

APneu: neuer Arbeitspreis für die abgenommene Wärmemenge 

AP0   : Basis-Arbeitspreis per 01.01.2024 - für die gesamte gelieferte Wärmemenge - in Höhe 

von netto 12,826 ct je kWh und Jahr (128,26 € je MWh und Jahr) 

I: Investitionsgüterindex 
(Grundlage: Fachserie 17 des Statistischen Bundesamtes „Preise“, Reihe 2 „Preise und 
Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise)“, „1 Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte (Inlandsabsatz)“, „1.1 Aktuelle Ergebnisse“, laufende Nr. 3 „Erzeug-
nisse der Investitionsgüterproduzenten“). 

Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Durchschnittswert, der sich aus den 
Monatswerten für den Zeitraum von Oktober des Vor-Vorjahres bis September des Vorjah-
res ergibt. 
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I0: Der Basiswert des Investitionsgüterindexes in Höhe von 106,8 ist der Durchschnittswert 
aus den monatlichen Notierungen des Investitionsgüterindexes 4. Quartal 2020 und 1. bis 
3. Quartal 2021 (2015 = 100). 

L: Lohnindex 

(Grundlage: Fachserie 16 des Statistischen Bundesamtes „Verdienste und Arbeits- 
kosten“, Reihe 2.4 „Arbeitnehmerverdienste und Indizes der Arbeitnehmerverdienste“, Ta-
bellenteil 4, „Index der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) 
der Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmer nach Wirtschaftszweigen und Quartalen“, „4.1 
Deutschland“, „4.1.1 Indizes“, Buchstabe D „Energieversorgung“). 

Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Durchschnittswert, der sich aus den 
Quartalswerten für das 3. und 4. Quartal des Vor-Vorjahres sowie dem 1. und 2. Quartal 
des Vorjahres ergibt. 

L0: Der Basiswert des Lohnindexes in Höhe von 100,9 ist der Durchschnittswert aus den Quar-
talen 3 und 4 aus 2020 und 1 und 2 aus 2021 (2020 = 100). 

EG: Erdgaspreisindex 

(Grundlage: Fachserie 17 des Statistischen Bundesamtes „Preise“, Reihe 2 „Preise und 
Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise)“, „1 Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte (Inlandsabsatz)“, „1.1 Aktuelle Ergebnisse“, laufende Nr. 633 „Erdgas, 
bei Abgabe an Handel und Gewerbe“. 

Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Durchschnittswert, der sich aus den 
Monatswerten für den Zeitraum von Oktober des Vor-Vorjahres bis September des Vorjah-
res ergibt. 

EG0: Der Basiswert des Erdgasindexes in Höhe von 97,1 ist der Durchschnittswert aus den mo-
natlichen Notierungen des Erdgasindexes 4. Quartal 2020 und 1. bis 3. Quartal 2021 (2015 
= 100). 

W: Wärmeindex 

Ermittelt und veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt (Genesis Datenbank „Verbrau-
cherpreise für Deutschland“, Genesis Tabelle: 61111-0005 (Sonderpositionen, Code CC13-
77)). 

Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Durchschnittswert, der sich aus den 
Monatswerten für den Zeitraum von Oktober des Vor-Vorjahres bis September des Vorjah-
res ergibt. 

W0:  Der Basiswert des Wärmeindexes in Höhe von 96,0 ist der Durchschnittswert aus den mo-
natlichen Notierungen des 4. Quartal 2020 und dem 1. bis 3. Quartal 2021 (2020 = 100).  

Mit dem Wärmeindex wird der Wärmemarkt gem. § 24 Abs. 4 Satz 1 AVBFernwärmeV ab-
gebildet. 

 
 
2. Die Indizes des Statistischen Bundesamtes werden unter www.destatis.de veröffentlicht. Wer-

den die vorgenannten Indizes nicht mehr veröffentlicht, so ist das Unternehmen berechtigt, den 
Bezugsindex oder Bezugstarif durch einen in seiner wirtschaftlichen Auswirkung möglichst glei-
chen oder den bisherigen Bezugsgrößen nahekommenden veröffentlichten Index oder Tarif zu 
ersetzen. 

 
3. Sollten der Lohnindex oder der Erdgasindex als Maßstab für Änderungen des Wärmepreises 

nur noch teilweise oder gar nicht mehr anwendbar sein, bleibt eine Umstellung der Preisanpas-
sungsklausel an die veränderten Verhältnisse vorbehalten. 
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4. Sollten der Erlass, der Wegfall oder die Änderung von Gesetzen, Verordnungen oder sollten 
behördliche Maßnahmen nach Vertragsabschluss die Wirkung haben, dass sich die Beschaf-
fung, die Fortleitung, die Übertragung, die Verteilung oder die Abgabe von Fernwärme für das 
Unternehmen verteuert oder verbilligt, so erhöhen oder verbilligen sich zum Ausgleich dieser 
Kostensteigerungen oder -senkungen die Preise unter Ziffer 1. entsprechend ab dem Zeitpunkt, 
zu dem die Verteuerung oder Verbilligung in Kraft tritt bzw. für das Unternehmen Wirkung ent-
faltet. 

 
5. Zur Ermittlung des Rechnungsbetrages erhöht sich das Entgelt aus den unter Ziffer 1. genann-

ten Nettopreisen um die Umsatzsteuer in der im Liefer-/Leistungszeitpunkt jeweils gesetzlich 
festgelegten Höhe. 


